
Anderung der textlichen Festsetzungen und Hinweise zum

Bebauungsplan ll-6, Wildenrath - Gewerbe- und
lndustriegebiet / 5. Anderung

Der Rat der Stadt Wegberg hat in seiner Sitzung vom 09.07.2019 den
Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan ll-6, Wildenrath - Gewerbe- und
lndustriegebiet / 5. Anderung getroffen.

lm Rahmen der Abwägung wurde durch diesen vorab die Ergänzung bzw. Anderung
von drei Hinweisen in dem Bebauungsplanentwurf beschlossen.

Die beigefügten textlichen Festsetzungen und Hinweise wurden entsprechend
angepasst und entsprechen dem Beschluss des Rates vom 09.07.2019.

Dies wird hiermit bestätigt.

Wegberg, den 28.10.201 9
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Nutsung

(§ I t\b6. 1 Nr. 'l BaUGB)

1.1 Gebietsgliederung

Die Geu/erbegebiete GE 4 und GE 5 sind gemäß § 1 Abs. 4 BaUNVO in Anlehnung an den Abstandserlass NRW

("Ab§ände zwischen lndustrie- bzw. Geu€rbegebieten und Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung und

sonstige für den lmmissionsschutz bedeulsame Abstände'- RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz,

Landwirtschafl und VerbraucherschuE vom 6.6.2007) gegliedert nach der Art der zulässigen Nutrung sowe
nach der Art der Betriebe und Anlagen und deren b€sonderen Bedürfnissen und Eigenschaften.

1.1.1 GE 4

Gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO sind im Gewerbegebiet GE 4 die nach § I Abs. 2 Nr, l BauNVO allgemein zu-

lässigen Gewerbebetriebe der Abstandsklassen I bis lll der Abstandsliste zum o.g. RdErl, des Ministers für Um-

w€lt, Raumordnung und Landwirtschaft und Anlagen mit ähnlichem Emissionsgrad nicht zulässig (siehe An-

hang).

Nichl zulässig sind darüber hinaus Betriebe und Anlagen, deren je m2 Grundfläche abgestrahlte Schallleistung

die immissionswirksamen fl äthenbezogenen Schallleistungspegel von

LW" = 62 dB (A) tagsüber und

LW" = 47 dB (A) nachts

übeßchre iten.

1.1.2 GE 5

Gemäß § 1 Abs. 4 Nr.2 BauNVO sind im Geweö€gebiet GE 5 die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 BaUNVO allgemein zu-

lässigen Gewerbeb€triebe der Abstandsklassen I bis lll der Abstandsliste zum o.g. RdErl. des Ministers für Um-

weft, Raumordnung und Landwirtschaft und Anlagen mit ähnlichem Emissionsgrad nicht zulässig (siehe An-

hang).

Nicht zulässig sind darüber hinaus Betriebe und Anlagen, deren je m2 Grundfläthe abgestrahlte Schallleistung

die immissionswirksamen fläthenbezogenen Schallleistungspegel von

LW" = 65 dB (A) tagsüber und

LW = 50 dB (A) nachts

überschreilen.

1.1.3 Abstandsliste 2007: Abstandsklassen lbis lll

Ab-
stands-
klasse

Ahtand
inm

Lfd. Nr. Hinureis aut
Nummer
(Spalte)der
1. Blmschv

;nlagen-ßetrtebsart lKurdass,lng)

1.500 K;ffi[e mrtfet erungsanl-antr den Einsats von Brennsloffen,

so eil die Feuerunqswämeleistung 900 MW übeßteE!$)-
2 1 11 (1) Anla6;-rocke"desliilalio,t z3{okereien und G6werte

3 3.2 (1)a)

-lntegrierre 

Hüttenuc*e-Anlaoen zur Gervinnung von Roheisen und

zur unmiltelbaren Weitervelarbeilung zu Rohstahl in Stahlwerken,

einschl. Stranooießanlaen

Stand: Mai 2019

1 1.1 (1)
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4 4.4 I li,4ineElökaffi nerien (#)

1.000 5 1.11 (1) Anlagen zur Veqasung oder Verfüssigung von Kotrle oder
bitumino6em Sciliefer

6 2.14 (2) Anlagen zur Heßtellung von Fomstücken unter verwendurE vo.r

Zement oder anderen Bindemitteln durch Slamden, Schocken,

Rütteln oder Vibrieren mil einer Produklionsleistung von 1 I oder
mehr ie Stunde am Freien (')

7 3.1 (1) Anlaaen zum Rdsten, Schmelzen oder Sinlem von Erzen

8 3.2 (1) b) Anlagen zur Heßtellung oder zum Eßdlmelzen von Roheisefl oder
Stahlmit einer Schmelzleistung von 2,5 Tonnen oder mehrje Stunde
einschl. Stranooießen l')

I 3.3 ( Anlag€n zur Herstdlung rcn Nidrtdseorohm€tallen aJs Ezen,
KonzentEten oder sekundären Rohstoflen einschl. Alumifl iumhütten

t#)

10 3 15 (2) Anlagefl zur HerstellurE oder Reparatur von 8ehähern aus l,4etall im
Freien {2.8. Container) (')

3 18 (1) Anlagen zur Herstellung oder Repaatur vm Sdrifhkörpem oder -

seklionen aus letall im Freien (')

12 a.1 (1)c), p) Anlagen zur fabrikmäßigen Hefstellung von schwefelhaltigen
Kohlenw6seßtoffen oder von Nichtmetallen, [retalloxiden oder

sonslhen anoraanisdren Vertindunoen (#)

13 a.1 (1)s) Anlagen zur Heßtellung von metallorganischen Veöindungen durch

chemische Umwandluno in industriellem Umfano (#)

14 4.1 (1) h) Anlaaen zur labnkmäßioen Heßtellunq von Chemieföern (#)

15 4.1 (1)D Anlagen zur l'leßtdlung von Gasen wh tunmooiak, Chklf und

Chlorwasseßtoff, Fluor und Fluorwassersloff, Kohlenstoff-oxiden,

Schußf elyerbindungen, Stic*stoffoxijen, Wßsersloff ,

Schrrefeldioxid, Phosoen (#)

16 4 1 (1)4 Anlagen zur Herclellung von Ausgangsstoffen für
manzenschutzmitlel und von Bioziden (#)

17 4.1 (1)s) Anlagen zur Heßtellung von Grundazneimitteln durch chemische
Umryandluno (Wirkstoffe für Azneimittel) {#}

18 6.3 (1+2) Anlagen zur Heßtellung von Holzsparplatefl, Holl6erplatten, oder
HMasermatten

19 7.12 | Anlagen zur EeseitigurE, Verwenurc, Sammlung oder bgerung von

Tie(kap€{n oder lierbchen Auälen, aßgenommefl
Kldntie rematorien

20 10.15 (1+2) Offene Prü,fstände für oder mit
a) Ve$rennungsrnotoren mit einer FeuerurEswärmelebturE ab
insgesamt 300 Kilo.Ett,
b) Gasturtinen od€r Td€brcrken

21 10.16 {2) Offene Prüfständefür oder mit Luftschrauben

22 Anlagen zur Heßtellung von Eisen- oder Stahlbaukonstruktionen im

Freien {')
It 700 23 (1) Kraft^Erke und Feuerungsanlagen für den Einsatr von Brennsloffen,

sofleil die Feuerungswärmeleislung mehr als 1 50 lvM bis max. 900
MW beffut. auch Eiomassekraftweri(e {#)

24 1.12 (1) Anlagen zur oesüllation oder Weiterv€raödt ng vm Teer oder
Teererzeugniss€n (#)

25 2.3 (1) Anlagen zur Heßtellung von Zementklinker oder Zemenlen
26 2.4 $2) Anlagen zum Erennen yon Bauxit, Dolomil, GiF, Kalkstein,

Kiesdgur, Magnesit, ouaeit oder von Ton zu &hamotle
27 3.2 (1) b) gekfG$ahhvede; Anlagen zur Stahlezargung mit Lidtbogeoöfen

unler 50 1 G€safltabstidEaiid{ (')
28 s.24 (1) Automobil- u. Motonadfabdken, Fabriken zur Herclellung von

Verbre{rnungsmotoren (')
4.1 (1) a), d),

€)
Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Kohlenwasseßloffen
ql!!qbl. sti*stofl- oder phosphorhaltiqe Kohlenwässersloffe {#)

30 4.1 (1)

0
Anlagen zur fabrikmäßigen Heßtellung rcn halogenhaltigen
Kohlenwasseßtoffen (#I

31 4.1 (1)

m). n). o)

Anlagen zu r fabrikmäßigen Heßtellung voo Säuren, BasenSdze;
(*)

32 4.1
q)

Anlagen zur labdkmäßigen Herstettung ion phcphor-, stictsfff-Ei-
kaliumhaltigen Düngejnilleln (#)

11
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33 4.6 (1) Anlaoen zur Heßtelluno von Ruß (#)

34 8.8 (1)
8.10 (1)

Anlagen zur phFikalisch und/oder chemischen Behandlung von
Abfällen mit einer Durdsatzleistung von 50 Tonnen Einsatsslofen
oder rnehr ie Tao

J5 Auftereitungsanlagen liir schmelzfl üssige Sdtlacke (2.8.
Hochofenschlacke)

36 Freizeilparks mit Nachtbekieb (')

1.2 GewerbegebieteAllgemein

1.2.1 lnden Gewerbegebieten GE4 und GE5sindgemäß§ l Abs.5BauNVO und§ 31 Abs. 1 BauGB Betriebe und

Anlagen mil ähnlichen Emissionsgraden der nächstniedrigen Abstandsklasse (höheres Abstandserfordemis)

ausnahmsweise zulässig, wenn die von ihnen ausgehenden Emissionen durch b€sondere lechnische Maßnah-

men oder durch Betriebsbeschränkungen so begrenzt werden, dass sie die von den allgemein zulässigen Anla-

gen üblicherweise ausgehenden Emissionen sowie die für die einzelnen Baugebiete feslgesetzten immissions-

wirksamen fldchenbezogenen Schallleistungspegel nachweislich nicht überschreiten.

1.2.2 Die in den Gewerbegebieten gemäß § 8 Abs. 2 und § 9 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen Büronutzungen

sind gemäß § 1 Abs. 5 BaUNVO und § 31 Abs. 1 BaUGB nur ausnahmsweise zulässig, r,rrenn der Nachweis ge-

führt wird, dass in ruhebedürftigen Einzelbüros ein Mitlelungspegel von tagsüber 40 dB (A) und in Großraumbü-

os ein Mittelungspegel von 50 dB (A) tagsüber nicht übeßchritten werden.

Außerdem ist nachzuweisen, dass vor den Fenstem der schutzbedürftigen Räume, bei Ausschöpfung des zuläs-

sigen immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegels für die nicht zum eigenen Grundstück ge-

hörenden Flächen, die lmmissionsrichtwerte für GE-Gebiete 65 dB (A) tagsüber und cl-cebiete 70 dB (A) nicht

üb€ßchritten werden.

1.2.3 Gemäß § 1 Abs,4 BaUNVO sind in den mit 
"A" 

gekennzeichnelen und von Baugrenzen umschlossenen Bauflä-

chen Produktions-, Bürc/VeMaltungsnutzungen nicht zulässig,

1.2.4 ln den Gewerbegebieten GE 4 und GE 5 sind Wohnungen und wohnungsähnliche Nulzungen, wie z,B. Betriebe

des Beherbergungsget €rbes, Heime oder Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal sowie für Be-

triebsinhaber und Betriebsleiter i.S.d. § 8 Abs, 3 Nr. 1 BauNVO nicht zulässig,

1.2.5 ln den Gewerbegebieten GE 4 und GE 5 sind sämtliche Ge',rcrb€-, Handels- und sonsligen Betriebe nicht zuläs-

sig, die gemäß der nachfolgenden Tabelle eine nachweisliche Stellplatzverpflichtung von mehr als 25 Stellplät-

zen für Besucher aufweisen.

Nutzungsarl Zahl der Stellplätze (Stpl.) Anteil für Besucher in v.H

Gebäude mit Büro, Verwaltungs- und Praxisräume

Büro- und Verwaltungsräume All-
gemein

1 Stpl. je 30 bis 40 m'? Nutzfläche 20

Räume mit erheblichem Besucher-

verkehr (Schalter-, Abfertigungs-

oder Beratungsräume, Arztpraxen

oä)

1 Stpl. Je 20 bis 30 m' Nutlläche,
jedoch mindestens 3 Stpl.

75

Verkaufsstätten

Verkaursstätten bis 700 m' Ver-

kaufsfläche

1 Stpl. je 30 bis 50 m' Verkaufs-

nutdläche, jedoch mindestens 2

Stpl.



1.2.7

1.2.8

1.29

Stadt Wegberg Textliche FestseEungen zum SaEungsbeschluss

Verkaufsslätlen mit mehr als 700 | 1 Stpl. je 10 bis 30 m'?Verkaufs- | 75

m'Verkaufsfläche I nudläche

1.2.6 Die Enichtung und der Betrieb von genehmigungsb€dürftigen Anlagen i,S.d.

§ 4 BundesimmissionsschuEgeseues, die aufgrund ihrer Beschaffenheit und ihres Betriebes den Umgang und

die Lagerung von Gefahrstoffen i.S.d. § 3 GefStoW (Verordnung zum SchuE vor &fahßtoffen vom 26. Ne

vember 2010 (BGBI. I S. 1643, 1644), die durch Artikel 'l der Verordnung vom 15. November 2016 (BGBI, I S.

2549) geändert worden ist) betreiben, sind in den Gewerbegebieten GE 4 und GE 5 nicht zulässig.

Ausnahmsv,eise können sie als untergeordnele Nebenanlagen von ansonsten zulässigen Betrieben zugelass€n

werden.

Wassergefährdende Stoffe dürfen gemäß § I Abs. 1 Nr. 24 BauGB in den Getverbegebieten GE 4 und GE 5 nur

unterhalb von Überdachungen umgeschlagen u,erden.

ln den Getflerbegebieten GE 4 und GE 5 sind die allgemein zulässigen Nutzungen Spielhallen, Diskotheken,

Bordelle, bordellähnliche B€triebe einschließlich Wohnungsprostitution und Wettbüos im Sinne einer Vergnü-

gungsstätte gemäß § 8 Abs. 2 BauNVO nicht zulässig

ln den Gewerbegebieten GE 4 und GE 5 sind die ausnahmsweise zulässigen NuEungen Spielhallen, Spielkasi-

nos, Spielbanken, Wettbüros im Sinne einer Vergnügungsstätte, Swingerclubs, Nachtbaß und Betriebe mil

Sexdarstellungen im Sinne einer Vergnügungsstätte nichl zulässig.

1,2.10 Gemäß § 1Abs.5 BauNVO sind die in Gewerbegebieten gemäß § 8 Abs.2 Nr. 1 BaUNVO zulässigen Einzel-

handelsbetriebe und sonstige Gewerbebetriebe mit Verkaufflächen für den Verkauf an le2te Verbraucher nicht

zulässE, trefln das angebotene Sortiment ganz oder teilweise den Waren der nachstehenden Liste zuzuordnen

ist,

. Nahrungsmittel,Getränke,Tabakwaren

. Wasch-und Putrmittel, Hygieneartikel, Köperpflegemittel

. Textilien, Bekleidung, Pelzwaren, Schuhe, Leder und Galanteriewaren - ohne Bodenfliesen und Bodenb+

lag als Bahnenware

o Rundfunk, Femsehen und phonotechnische C'eäte

. EleKotechnische Geäte für den Haushalt einschließlich Wohnraumleuchten

o Feinmechanische und optische Ezeugnisse, Uhren, Schmuck, Spielwaren, Musikinstrurnente

. Antiquitäen, Holz-, Korb-, Kork-, Flecht, SchniE- und Formstoftwaren, KindeMagen

. Papier, Papientaren, &hreits und Zeichenmaterial, Druckereiezeugnisse, Bürmrganisationsmittel

. Camping- und Sportartikel, Handelswafien, BastelsäEe

. Tafel-, Küchen- u.ä. Haushaltsgeräte

. Heiz- und Kochgeräte, Kühl- und Gefriermöbel, Wasch- und Geschirspülmaschinen fürden Haushalt

. Mopeds, Ir,lofas, Fahnäier

o Nähmaschinen

o Azneimittel und sonstige pharmazeutische Ezeugnisse
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o Heim- und Kleintierfutler, zoologische Artikel, lebende Tiere

. Gebrauchtwaren dieser Liste

Eine Ergänzung des zulässigen Sortiments durch einzelne Warenklassen oder Warenarlen der vorstehenden

Liste ist ausnahmsweise unbedenklich, wenn der Antragsteller nachweist, dass von dem ergänzten Sortiment

keine schädlichen Auswirkungen im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO ausgehen.

Generell zulässig sind - abweichend von der voßtehenden Regelung - Handwerksbetriebe mit Verkaufsflächen

für den Ve*auf an letzte Verbraucher, wenn das angebotene Sortiment aus eigener Herstellung stamml und der

Betrieb aufgrund der von ihm ausgehenden Emissionen typischeMeise nur in einem Gewerbe und lndustriege-

biet zulässig ist.

1.2.11 Gemäß § l Abs. S BauNVO sind die in Gewerbegebieten gemäß §8Abs.2Nr. 1 BauNVO zulässigen Freizeit-

goßanlagen wie z,B. Erlebnis- und Spaßbäder sowie Freizeitparks mit einer Flächenausdehnung von mehr als

2 ha, MultiplexJcroßkinos sowie Großveranstaltungshallen mit mehr als 2.500 PläEen und Cenlerparks nicht

zulässig.

1.2.12 Die gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nebenanlagen zur Ableitung von Abwasser sind

zulässig, auch soweit für sie im Bebauungsplan keine besonderen Flächen festgesetzl sind.

Flächen für die Abwasseö*eitigung
(§ I Abs. 1 Nr. 12 und 14 BaUGB)

Anlagen zur Rückhaltung und Veßickerung von Niedenchlagswasser sind ausnahmsweise innerhalb der über-

baubaren Grundstücksfläche zulässig. Die Ausnahme ist daran gebunden, dass die vorhandenen Boden nach-

weislich für eine Veßickerung geeignet sind, vorhandene Altlaslen einer Veßickerung oder Rückhaltung von

Niedeßchlagswasser nicht entgegenstehen und vorhandene Grundwassermessstellen nicht beeinflusst werden.

Anlagen zur Rückhaltung und Veßickerung von Niedeßchlagswasser sind ausnahmsweise auch innerhalb der

,Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwcklung von Natur und Landschaft' sowie inner-

halb der 
"Flächen 

für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchem und sonsligen Bepflanzungen und für die Erhal-

tung von Bäumen, Sträuchem und sonstlgen Bepflanzungen' zulässig. Die Ausnahme ist daran gebunden, dass

der Nachweis zum Ausgleich für den Ausgleich für den Eingriff erbracht wird, die vorhandenen Boden nachweis-

lich für eine Versickerung geeignet sind, vorhandene Altlasten einer Veßickerung oder Rückhaltung von Nieder-

schlagswasser nicht entgegenstehen und vorhandene Grundwassermessstellen nicht beeinflusst werden.

Flächen für wald

(§ I Ab6. 1 Nr. 18b BaUGB)

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 18b BauGB werden die mit 1 gekennzeichneten Flächen als Flächen für Wald festgesetzt.

Flächen und ltlaßnahmen zum SchuE, zur Pflege und zur Entwicklung von ilatur und Landschaft

(§ I Abs. 1 Nr. 20 EauGB)

Auf den mit 1 gekennzeichneten Flächen sind die vorhandenen Baumpflanzungen zu erhalten und durch die

manzung von großkronigen Laubbäumen flächig zu ergänzen

Die Baufeldäumung innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs dieses Bebauungsplanes ist zur Vermeidung

von Beeintächtigungen von Neslem und Eiem (Artikel 5 VogelSchRL) bzw. Beschädigungen oder Zeßtörungen

3.

4.

4.1

4.2
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von Forlpflanzungsstätten (§ 44 BNatSchG) nur außerhalb der Vogelbruteit zulässig, also nur zwlschen OKober

und Februar.

4.3 Zu entnehmende Bäume sind gutachterlich auf Höhlen zu kontrollieren, um eine etwaige Verletzung oder Tötung

von Fledermäusen zu vermeiden. Gleiches gilt bei Abbruch von Bestandsgebäuden. Außerdem sind Fällungen

und Freischnitle von Vegetation nicht in der Wochenstubenzeit von Fledermäusen (Sommermonate Juni-August)

durchzriühren.

Flächen fär da3 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchem und sonstigen Bepfianzungen

(§ I Ab6. 1 Nr. 25 BaUGB)

Gemäß § I Abs. 1 Nr.25 BauGB ist pro angefangenen 4 Stellplätzen ein hochstämmiger großkroniger Laub-

baum in einer mindestens 6 m'großen offenen Bodenfläche zu pflanzen. Die Baumkrone muss sich weitgehend

üb€r den Stellplätzen befinden.

Die Artenwahl richtet sich nach der folgenden Pflanzliste:

6.

Die mit 6 gekennzeichnelen Fläbhen sind zu 60 % mit Gehölzen zu bepflanzen, pro 12 m Straßenlänge ist ein

Hochstamm oder Stammbusch zu pflanzen, 40 06 sind einzusäen.

Grenä die Fläche an Flächen an, die der Öffentlichkeit gewidmet sind, und ist eine Einfriedung vom Eigentümer

eMünscht, ist diese auf der Baugrenze zu enichten.

Zur Eßchließung der Gewerbegebiete GE 4 und GE 5 können max. 15 % dieser Fläthen als Zufahrt befe§igt

werden, wobei min. eine Zufahrt mit einer Breite von 3,50 m pro Grundstück zulässig ist.

Gerlalterirche FerbeEun gen

(§ I Ab§. 1 BauGg i.V.m. § 86 Bauo Nw)

Werb€anlagen

Weöeanlagen sind zulässig

a) nur innerhalb der überbaubaren Flächen,

b) nur an der Stätte der Leistung,

c) nur unterhalb der Traufe bzw. Attika.

Werbeanlagen sind unzulässig mrt Wechsel- oder Blinklicht.

o.t

Fraxinus excelsior Esche

Ouercus pelraea Traubeneiche

Quercus robur Stieleiche

Tilia cordata Winterlinde

Tilia tomentosa Silberlinde
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6.2 Einfriedungen

Es sind nur offene lufrdurchlässige Grundstückseinfriedungen mit einer max. Höhe von 2,50 m zulässig. Sollen

hierfür äune vemendet werden, so sind diese an den dem Stralbnraum zugewandten Seiten der Grundstücke

als SichtschuE mit Hecken zu bepflanzen.

Die Artenwahl richtet sich nach der rolgenden manzliste:

Comus mas Gelber Hartriegel

Cornus sanguinea Roter Hartriegel

Corylus avellana Haselnuss

Crataegus monogyna Weißdorn

Prunus spinosa Schlehe

Rosa canina Hundsrose

Rosa gallica Essigrose

Vibumum lantana Wolliger Schneeball

HINWEISE

Bodendenkmalpffege

Bei Bodenbewegungen auftretende archäologische Funde und Befunde sind der Gemeinde als Untere Denk-

malbehörde oder dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Auß€nstelle Nideggen, Zehnthofstr.45,

52385 Nideggen, Tel.: 02425/903$0, Fax: 02425/903$199, unveeüglich zu melden. Bodendenkmal und Fund-

stelle sind zunächst unveränderl zu erhalten. Die Weisung des LVR-Amles für Bodendenkmalpflege für den

Fortgang der Arbeiten ist abzuwarlen.

Gew&!or3chuts

Für das gesamle Plangebiel wird zuzeit vom Kreis Heinsberg als Untere Wass€rbehörde eine Wasserschutzge-

bietsverordnung erarbeitet. Es ist zu eMarten, dass hierin für das Plangebiet die Wasserschutzzone lllb festge-

setzt wird. Die sich hieraus ergebenden Nu'ungseinschränkungen sind im Rahmen der einzelnen Baugenehmi-

gungsverfahren mit der Unteren Wasseöehörde abzuslimmen.

Kampfmittel

Die Ausr €rtung der dem Kampfmittekäumdient zur Verfügung slehenden Luftbilder ergibt keine Hin,rveise auf

Bombenblindgänger / Kampfmittel. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass Kampfmitlel im Boden vorhanden

sind. Daher sind Erdarbeiten mit entsprechender Vorsicht auszuführen. Sollten Kampfmittel gefunden werden, ist

aus Sicherheitsgründen die Arbeit einzustellen und umgehend der Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung

Düsseldorf oder eine Polizeidienststelle zu benachrichtigen.
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4. Entrüsserungskonzept/Entwässerung$atung

Für Teile des Plangebietes sieht das Entwässerungskonzept zum Bebauungsplan die Veßickerung von Dachflä-

chenwässern vor. Die Einleitung dieser Wässer in die Kanalisation ist hier wegen begrenAer Kanal- und Vorflu-

terdimensionen nicht moglich. Für diese Teile des Plangebietes ermoglicht die Entwäss€rungssatzung der Stadt

Wegberg den Verbleib dieser Wässer auf dem Grundstück (Veßickerung, Regenwassernutzung etc.). Die Rege-

lung im Einzelfall erfolgt im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren.

Erdbebengefährdung

Der räumliche Geltungsbereich dieser Bebauungsplanänderung ist der Erdbebenzone 2 und geologischen Un-

tergrundklasse T zuzuordnen.

Bemerkung: DIN 4149:2005 wurde durch den Regelsetzer zufl.lckgezogen und durch die Teile 1, 1/NA und 5 des

Eurocode 8 (DlN EN 1998) eßetzt. Dieses Regelwerk ist jedoch bislang bauaufsichtlich nicht eingefÜhrt, Anwen-

dungsteile, die nicht durch DIN 4149 abgedeckt werden, sind als Stand der Technik zu berücksichtigen. Dies b+
triffr hier insbesondec DIN EN 1998, Teil 4 ,Silos, Tankbauwerke und Rohrleitungen' und Teil 5,Gründungen,

Stütbauwerke und geotechnische Aspekte'.

Auf die Benicksichtigung der BedeutungskatEorien für Bauwerke gemäß DIN 4149:2005 bzw. Bedeutungsklas-

sen der relevanten Teile von DIN EN 1998 und der jeweils entsprechenden Bedeutungsbeiwe(e wird ausdrück-

lich hingewiesen.

2ur Planung und Bemessung spezieller Bauw€rkstypen müssen die Hinweise zur Berücksichtigung der Erdbe-

bengefährdung der jeweils gültigen REelwerke beachtet werden. Hier wird oft auf die Einstufung nach DIN 4'l

49:2005 zurückgegrifien.

Vorsorglich wird außerdem darauf hingewiesen, dass für Bauwerke, beideren Veßagen durch Erdbebenwirkun-

gen sekundäre Gefährdungen auftreten können, höhere Gefährdungsniveaus anhand einschl4liger Regelt erke

zu benicksichtigen sind. Ggl. sind in diesem Fall standortbezogene seismologische Gutachten einzuholen.

Bergbau

Der räumliche Geltungsbereich dieser Bebauungsplanänderung b€findet sich über dem auf Steinkohle verliehe-

nen Bergwerksfeld 
"Sophia 

Jacoba A", sowe über den auf Braunkohle verliehenen Bergr erksfeldem ,Wegberg

8' und ,Gerderath 5'. Eigentümer des Bergwerksfeldes 
"Sophia 

Jacoba A' ist die Vivawest GmbH, Nordstem-

platz 1 in 45899 Gelsenkirchen. Eigentümer der Berg\,verksfelder 
"Wegberg 

8" und ,Gerderath 5" ist die RV

Rheinbraun Handel und Dienstleistungen GmbH, hier vertreten durch die RWE Power AG, Abt. Liqenschaflen

und Umsiedlung in 5O116 Köln.

lm fniheren Einwirkungsbereich des Steinkohlenb€rgbaus ist grundsätzlich einem Anstieg durch Grubenwasser

und hierdurch bedingten Bodenbe,.t/egungen an der Tagesoberlläche zu rechnen. Diese Bodenbewegungen

können, insbesondere bei beslimmten geologischen Srtualionen wie Unstetigkeiten, zu Schäden an der Tages-

oberfläche führen. Dies sollte bei Planungen und Vorhaben berücksichtigt werden. Die Zuständigkeit für Hebun-

gen durch Grubenwasser liegt bei der EBV Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Myhler Straße 83 in 41836
Hückelhoven. Diese hat mit Stellungnahme vom 14,05.20'19 mitgeteilt, dass der Grubenwasseranstieg homoge-
ne Hebungen an der Tagesoberfläche in nicht schadensrelevanler Größenordnung verursachl.

6.
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7. Tektonik

Der räumliche Geltungsbereich dieser Bebauungsplanänderung liegt im Bereich tektonischer Stözonen.

Altlasten

Die Flächen mit der Kennzeichnung 
"Umgrenzung 

der für bauliche Nutzungen vorgesehenen Flächen, deren

Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stofien belastet sind", sind betroffen von der AltlasLVerdachtsfläche

Wegberg Nr. 56,ehemaliger Flugplatz Wildenrath", hier Verdachtsfläche 4, ehemaliges Tanklager lll 12/3. Auf

der Verdachtsfläche 4 wurden 1996 umfangreiche Sanrerungsaöeiten durchgeführt, Hierbei wurden insgesamt

17.500 m3 entsprechend 31.500 t belasteter Boden ausgehoben und entsorgt. Der Aushub erfolgte im Nassab-
grabungsverfahren bis 1 m unter die Grundwasseroberlläche. Dabei wurde eine Fläche von 3500 m, bis in max.

6 m Tiefe ausgekofierl. lnsgesamt wurden 23.800 Liter Kerosin aus dem Grundwasser entfemt und die Grube

anschlielbnd wieder mit unbelastetem Boden/Kies verfüllt, Eine im Grundwasser verbliebene Restbelastung im

Abstrom des Schadenszentrums wird mrttels eines regelmäßigen Grundwassermonilorings unter Beobachtung

gehalten.

Aufgrund dessen dürfen Versickerungsanlagen nur außerhalb der Auffüllung enichtel werden. Ansonsten isl das

Wasser in den Kanal einzule en, wenn dieser hydraulisch geeignet ist.

Bezugspunh der Höhenfesketrungen

Gebäudehöhen sind im Bebauungsplan als maximale Höhen festgeseEt. Bemessungsgrundlage ist die Straßen-

randhöhe im Bereich der Einfahrt zum jeweils zu bebauenden Grundslück. Verfügt ein Grundstück über mehrere

Einfahrten, ist die jeweils größere Höhe Bemessungsgrundlage.

Kohlenvras!emloffe

Der räumliche Geltungsbereich dieser Bebauungsplanänderung befindet sich über dem Feld der Erlaubnis zu
gewerblichen Zwecken ,Sophia'. lnhaber der Erlaubnis ist die PVG GmbH- Resources Services & Management.

Diese Erlaubnis gewährt das befristete Recht zur Aufsuchung des BodenschaEes ,Kohlenwasseßtoffe' inner
halb der festgelegten Feldesgrenzen,

Flumahe Grundwa$eßtände

lm räumlichen Geltungsbecich dieser Bebauungsplanänderung können flumahe Grundwasserstände auflreten.

HumGe Böden

lm gesamten Plangebiet bestehen Boden, welche humoses Bodenmalerial enthalten. Humose Boden sind emp-

findlich gegen Bodendruck und im Allgemeinen kaum tragfähig. Selbst bei gleichmäßigen Belastungen können

diese Boden mit unteßchiedlichen SeEungen reagieren, Die Bauvorschriften der DIN 1054 
"Zulässige 

Belastung

des Baugrundes" und der DIN l8 196 
"Erd- 

und Grundbau; Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke" sowie
die Bestimmungen der Bauordnung des Landes NRW sind zu beachten.

Grundwassermessctelle

lm Rahmen der Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass die nachrichtlich in den Bebauungsplan übemomme-

ne Grundwassermessstelle für die Übenrachung der als ,Flächen, deren Briden erheblich mit um,,veltgefährden-
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den Stoffen belastet sind" gekennzeichneten Flächen nicht zeßtört wird. Für zeßtörle

ist durch den Verußacher Eßatz zu leisten.


